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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 28.09.1983

Norm

EO §10a A

EO §35 Aa

EO §35 F

Rechtssatz

Wenn das Bewilligungsgericht die Exekution hinsichtlich der künftigen Unterhaltsraten nicht mit dem im Exekutionstitel

genannten Bruchteil, sondern mit einem bestimmten Betrag bezeichnete und die Sonderzahlung in einer nicht

nachvollziehbaren Weise anteilig zu den einzelnen Monatsbeträgen hinzurechnete, ist dies nicht mit Klage geltend zu

machen.

Entscheidungstexte

3 Ob 100/83

Entscheidungstext OGH 28.09.1983 3 Ob 100/83

3 Ob 119/15v

Entscheidungstext OGH 15.07.2015 3 Ob 119/15v

Auch; Beisatz: Die Behauptung, der betriebene Unterhaltsrückstand sei nicht zur Gänze durch den Titel gedeckt,

ist kein tauglicher Oppositionsgrund. (T1)
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